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RS OGH 1992/6/4 15Os158/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.06.1992

Norm

StGB §159 Abs3 Fall2

Rechtssatz

Bei diesem strafsatzerhöhenden Umstand handelt es sich nicht um eine Erfolgsquali5kation, sondern um eine

Deliktsquali5kation, auf die sich der (wenigsten bedingte) Tätervorsatz (§ 5 Abs 1 StGB) erstrecken muß, mag es sich

auch bei den Grundtatbeständen des § 159 StGB um Fahrlässigkeitsdelikte handeln.
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